
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/7/6 11Os44/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1989

Norm

StGB §99 Abs2 F

Rechtssatz

Zufügung besonderer Qualen durch das länger (zwanzig Minuten) dauernde (Aussperren) Sperren eines unbekleideten

Menschen auf einen Balkon im Winter bei Schneelage, wodurch das Opfer Kälteschmerz und Erfrierungsangst erlitt.
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